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14 der Beilagen XXIII. GP 

 

Beschluss des Nationalrates 

Bundesgesetz, mit dem das Emissionszertifikategesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten (Emissionszertifikategesetz – EZG), zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 34/2006 und die Kundmachung BGBl. I Nr. 159/2006, geändert wird 

1. In § 2 Abs. 3 entfällt der zweite Satz und wird der Verweis im vierten Satz von „§ 13 Abs. 3“ in „§ 13 
Abs. 1“ geändert; in § 2 Abs. 4 erster Satz wird der Verweis von „§ 13 Abs. 4 und 5“ in „§ 13 Abs. 1 und 
4“ geändert. 

2. § 3 Z 5 lautet: 
 „5. „Neuer Marktteilnehmer“ eine Anlage, in der eine oder mehrere der in Anhang 1 oder in einer 

Verordnung gemäß § 2 Abs. 2 genannten Tätigkeiten durchgeführt werden und für die nach dem 
in § 13 Abs. 1 genannten Zeitpunkt ein Antrag auf anlagenrechtliche Genehmigung oder 
Anlagenerweiterung gestellt wurde, sowie eine Anlage, für die vor dem in § 13 Abs. 1 genannten 
Zeitpunkt ein Antrag auf anlagenrechtliche Genehmigung oder Anlagenerweiterung gestellt 
wurde, die aber gemäß § 13 Abs. 1 in der Zuteilungsverordnung nicht berücksichtigt wurde.“ 

3. Die Überschrift vor § 11 lautet: 
„Nationaler Zuteilungsplan als Entscheidungsgrundlage (Planungsdokument)“ 

4. § 11 Abs. 1 lautet: 
„(1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit und dem Bundesminister für Finanzen 
in objektiver und transparenter Weise für die Periode 2005 bis 2007 und ab 2008 jeweils für eine Periode 
von fünf Jahren als Entscheidungsgrundlage für die Zuteilung gemäß § 13 einen nationalen Plan zu 
entwerfen, aus dem die Gesamtmenge der Emissionszertifikate für die Periode, das Verhältnis dieser 
Gesamtmenge zu den Emissionen aller anderen Sektoren und die Zuteilung der Emissionszertifikate an 
die Inhaber bezogen auf die Anlagen, in denen eine Tätigkeit gemäß Anhang 1 oder einer Verordnung 
gemäß § 2 Abs. 2 ausgeübt wird oder die gemäß § 2 Abs. 3 in den Zuteilungsplan einbezogen werden, 
sowie der Prozentsatz der Emissionszertifikate, die für eine Versteigerung vorgesehen werden, 
hervorgeht. Bei der Erstellung des Zuteilungsplans sind die in § 13 Abs. 2 festgelegten Kriterien 
sinngemäß anzuwenden.“ 

5. § 11 Abs. 2 und 3 entfallen. 

6. § 11 Abs. 4 lautet: 
„(4) Der nationale Zuteilungsplan hat eine Reserve für neue Marktteilnehmer gemäß § 3 Z 5 zu 

enthalten. Mindestens 1% der Gesamtmenge der Emissionszertifikate soll als Reserve vorgesehen 
werden. Im Zuteilungsplan ist zumindest ein Stichtag vorzusehen, an dem die in der Reserve 
verbleibenden Emissionszertifikate am Markt verwertet werden.“ 

7. In § 11 Abs. 6 wird die Wortfolge „zugeteilt werden“ durch die Wortfolge „vorgesehen sind“ ersetzt. 
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8. Im § 11 Abs. 7 werden nach dem zweiten Satz folgende Sätze eingefügt: 
„Im Zuteilungsplan ist festzulegen, dass die Zuteilung von Emissionszertifikaten an diese Anlagen unter 
der Bedingung erfolgt, dass die Anlagen tatsächlich in Betrieb genommen werden. Können bei einer 
Anlage, für die spätestens 21 Monate vor dem Beginn der folgenden Periode, das ist für die Periode 2008 
bis 2012 der 31. März 2006, für die Periode 2013 bis 2017 der 31. März 2011, ein Antrag auf 
anlagenrechtliche Genehmigung gestellt wurde, die aus dem Betrieb der Anlage entstehenden Emissionen 
nicht mit hinreichender Genauigkeit bestimmt werden, kann von der Berücksichtigung dieser Anlage im 
Zuteilungsplan abgesehen werden. Die Emissionen sind insbesondere dann nicht mit hinreichender 
Genauigkeit bestimmbar, wenn die Dauer des anlagenrechtlichen Genehmigungsverfahrens und damit der 
Zeitpunkt der tatsächlichen Inbetriebnahme nicht abschätzbar sind.“ 

9. Nach § 11 Abs. 8 werden folgende Abs. 9 und 10 angefügt: 
„(9) Im Zuge der Erstellung des nationalen Zuteilungsplans ist zunächst ein Entwurf dieses Plans 

jedenfalls den Inhabern der betroffenen Anlagen sowie den in ihrem Wirkungsbereich berührten 
Bundesministern zur Kenntnis zu bringen. Den Inhabern ist Gelegenheit zur Stellungnahme binnen 
mindestens sechs Wochen zu geben. 

(10) Der unter Berücksichtigung der eingelangten Stellungnahmen gemäß Abs. 9 überarbeitete 
Entwurf des Plans ist der Öffentlichkeit einschließlich der in Abs. 9 genannten Stellen sowie den 
Interessenvertretungen der Inhaber unter Festlegung einer sechswöchigen Stellungnahmefrist zugänglich 
zu machen. Der unter Berücksichtigung der eingelangten Stellungnahmen überarbeitete Plan ist nach 
Durchführung dieser Konsultationen zu veröffentlichen und der Europäischen Kommission zu 
notifizieren sowie den übrigen Mitgliedstaaten zu übermitteln.“ 

10. Die Überschrift vor § 13 lautet: 
„Zuteilung von Emissionszertifikaten durch Zuteilungsverordnung und Zuteilungsbescheide“ 

11. § 13 Abs. 1 bis 3 lautet: 
„(1) Für die Periode 2008 bis 2012 hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit sechs Monate 
vor Beginn der Periode, für jede folgende Fünfjahresperiode zwölf Monate vor Beginn der betreffenden 
Periode 
 1. die Gesamtzahl der Emissionszertifikate, die für die jeweilige Periode zugeteilt wird, 
 2. die Reserve und den Stichtag für die Verwertung der verbleibenden Emissionszertifikate 

(Abs. 5), 
 3. den Prozentsatz der Zuteilung, bis zu dem die Anlageninhaber zertifizierte Emissionsreduktionen 

und Emissionsreduktionseinheiten zur Erfüllung ihrer Verpflichtung gemäß § 18 verwenden 
dürfen, und 

 4. die Zuteilung der Emissionszertifikate auf die einzelnen Anlagen 
mit Zuteilungsverordnung festzulegen. 
Bei der Erlassung der Zuteilungsverordnung sind alle Anlagen, die spätestens 21 Monate vor dem Beginn 
der folgenden Periode, das ist für die Periode 2008 bis 2012 der 31. März 2006, für die Periode 2013 bis 
2017 der 31. März 2011, nachweislich einen vollständigen Antrag auf anlagenrechtliche Genehmigung 
eingebracht haben, deren Inbetriebnahme voraussichtlich vor dem letzten Tag der jeweiligen Periode 
erfolgt und deren Emissionen mit hinreichender Genauigkeit bestimmbar sind, zu berücksichtigen. In der 
Zuteilungsverordnung ist festzulegen, dass die Zuteilung von Emissionszertifikaten an diese Anlagen 
unter der Bedingung erfolgt, dass die Anlagen tatsächlich in Betrieb genommen werden. Können bei einer 
Anlage, für die spätestens 21 Monate vor dem Beginn der folgenden Periode ein Antrag auf 
anlagenrechtliche Genehmigung gestellt wurde, die aus dem Betrieb der Anlage entstehenden Emissionen 
nicht mit hinreichender Genauigkeit bestimmt werden, kann von der Berücksichtigung dieser Anlage in 
der Zuteilungsverordnung abgesehen werden. Die Emissionen sind insbesondere dann nicht mit 
hinreichender Genauigkeit bestimmbar, wenn die Dauer des anlagenrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
und damit der Zeitpunkt der tatsächlichen Inbetriebnahme nicht abschätzbar sind. Für die Zuteilung an 
Anlagen, für die keine oder unvollständige bzw. nicht ausreichende Emissionsmeldungen vorliegen, 
insbesondere Anlagen, die während oder nach der jeweiligen Basisperiode in Betrieb genommen wurden, 
sind jedenfalls folgende Faktoren zu berücksichtigen: 
 a) die genehmigte Kapazität der Anlage, 
 b) die durchschnittliche Kapazitätsauslastung im Branchendurchschnitt, 
 c) die zu erwartende Kapazitätsauslastung der Anlage in der Periode und 
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 d) die zu erwartenden Emissionen der Anlage unter der Annahme der Anwendung des Standes 
der Technik. 

(2) Eine Zuteilungsverordnung gemäß Abs. 1 hat unter Berücksichtigung des § 12a, der im 
Verfahren zur Erstellung des nationalen Zuteilungsplans erzielten Ermittlungsergebnisse und der 
Vorgaben und Entwicklungen im Rahmen der europäischen Integration zur Erreichung klimapolitischer 
Zielsetzungen folgenden Kriterien zu entsprechen: 
 1. Die Mengen der Emissionszertifikate, die zugeteilt werden, müssen mit dem Potenzial, auch dem 

technischen Potenzial, der unter dieses Bundesgesetz fallenden Tätigkeiten gemäß Anhang 1 zur 
Emissionsverringerung in Einklang stehen. Die Zuteilung berücksichtigt die erwarteten 
Trendwerte der Produktion, Energieintensität und Kohlenstoffdioxidintensität der Tätigkeit 
(Business as usual). Dabei sollen bei der Zuteilung von Emissionszertifikaten die 
durchschnittlichen spezifischen Treibhausgasemissionen des Brennstoffs, die Energieeffizienz 
und die in diesen Tätigkeitsbereichen erreichbaren Fortschritte zugrunde gelegt werden. Aus im 
Rahmen des Informationsaustausches nach Artikel 16 Abs. 2 der Richtlinie 96/61/EG des Rates 
über die integrierte Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung, ABl. Nr. L 257 
vom 10. Oktober 1996 S. 26ff, erstellten BVT-Referenzdokumenten (BREFs) resultierende 
Benchmarks oder, falls für die betreffende Aktivität keine solchen Dokumente existieren, andere 
objektive und transparente Vergleichsmaßstäbe sollen verwendet werden. Die Zuteilung 
berücksichtigt, dass prozessbedingte Emissionen nicht in gleichem Ausmaß beeinflussbar sind 
wie energiebedingte Emissionen, und wendet daher für prozessbedingte Emissionen eine andere 
Berechnungsmethode für die Zuteilung an als für energiebedingte Emissionen. Emissionen von 
Treibhausgasen, die durch die Durchführung von freiwilligen Umweltschutzmaßnahmen 
entstehen, sind wie prozessbedingte Emissionen zu behandeln. 

 2. Die Zuteilung berücksichtigt die klimapolitische Bedeutung von effizienter Kraft-Wärme-
Kopplung und effizienter Fernwärmeerzeugung und deren in der Klimapolitik vorgesehenen 
Ausbau. Weiters können andere emissionsfreie oder besonders emissionsarme Technologien, 
einschließlich energieeffizienter Technologien, berücksichtigt werden. 

 3. Die Zuteilung muss mit den übrigen rechtlichen und politischen Instrumenten der Gemeinschaft 
und Österreichs in Einklang stehen. Eine als Ergebnis von neuen rechtlichen Anforderungen 
unvermeidbare signifikante Änderung der Emissionen soll berücksichtigt werden. 

 4. Die Zuteilung darf Unternehmen oder Sektoren nicht in einer Weise unterschiedlich behandeln, 
dass bestimmte Unternehmen der Tätigkeiten ungerechtfertigt, insbesondere unter 
Berücksichtigung der Anforderungen aus Artikel 87 und 88 des Vertrags über die Europäische 
Gemeinschaft, bevorzugt werden. 

 5. Die Mengen der Emissionszertifikate, die den Sektoren Industrie und Energiebereitstellung 
zugeteilt werden, müssen mit der nationalen Klimapolitik vereinbar sein. Die Sicherheit der 
Versorgung mit elektrischer Energie soll mitberücksichtigt werden. 

 6. Die Menge der Emissionszertifikate, die in der jeweiligen Periode zugeteilt werden, hat mit der 
in der Entscheidung vom 25. April 2002 über die Ratifikation des Kyoto-Protokolls durch die 
Gemeinschaft, ABl. Nr. L 130/1 vom 15. Mai 2002, und im Kyoto-Protokoll enthaltenen 
Verpflichtung Österreichs zur Verringerung seiner Treibhausgasmissionen in der Periode 2008 
bis 2012 gegenüber 1990 in Einklang zu stehen. Dabei müssen der Anteil der Gesamtemissionen, 
dem diese Emissionszertifikate im Vergleich zu Emissionen aus Quellen entsprechen, die nicht 
unter dieses Bundesgesetz fallen, sowie die nationalen energie- und klimapolitischen 
Maßnahmen berücksichtigt werden. Die Menge der zuzuteilenden Emissionszertifikate darf nicht 
höher sein als der wahrscheinliche Bedarf bei strikter Anwendung der Kriterien. 

 7. Die tatsächlichen und die erwarteten Fortschritte bei der Erbringung des Beitrags Österreichs zu 
den Verpflichtungen der Gemeinschaft sind gemäß der Entscheidung 93/389/EWG über ein 
System zur Beobachtung von CO2 und anderen Treibhausgasen in der Gemeinschaft, ABl. Nr. L 
167 vom 9.7.1993 S. 31, zu bewerten und sicherzustellen, dass die Menge der 
Emissionszertifikate, die jeweils zugeteilt werden, mit dieser Bewertung vereinbar ist. 

 8. Für die Festlegung der Gesamtzahl sind die Kriterien der Z 1, 3, 4, 5, 6 und 7, für die Zuteilung 
auf Tätigkeitsebenen die Kriterien in Z 1, 2, 3 und 4, bei der Zuteilung auf Anlagenebene die 
Kriterien in Z 1 und 2 heranzuziehen. 

(3) Die sich aus der Zuteilungsverordnung ergebende Zuteilung an die Anlagen hat mit Bescheid des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu erfolgen.“ 
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12. § 13 Abs. 5 lautet: 
„(5) Die Zuteilungsverordnung hat eine Reserve für neue Marktteilnehmer gemäß § 3 Z 5 zu 

enthalten. Mindestens 1 v.H. der Gesamtmenge der Emissionszertifikate ist als Reserve vorzusehen. Falls 
die Reserve nicht ausreicht, um die Zuteilung an diese Anlagen zu bedecken, kann der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen eine dazu geeignete, mit dem Emissionshandel vertraute Stelle beauftragen, die benötigten 
Emissionszertifikate anzukaufen und diese für die kostenlose Zuteilung an die neuen Marktteilnehmer zur 
Verfügung zu stellen. Zum Ausgleich erhält die beauftragte Stelle in der folgenden Zuteilungsperiode aus 
der für diese Periode gebildeten Reserve eine Menge an Emissionszertifikaten zum Verkauf am Markt 
zugewiesen, die der Menge der in der vorigen Zuteilungsperiode durch die beauftragte Stelle für die im 
dritten Satz angeführten Zwecke zugekauften und zur Verfügung gestellten Emissionszertifikate 
entspricht. Falls keine Stelle mit dem Ankauf der Emissionszertifikate beauftragt werden kann, hat der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft nach Maßgabe der für diese 
Zwecke im Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren budgetären Mittel 
Emissionszertifikate anzukaufen und diese den Anlageninhabern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die 
entsprechende Menge an Emissionszertifikaten ist von der Gesamtzuteilungsmenge für die jeweils 
folgende Periode in Abzug zu bringen. Eine Zuteilung aus der Reserve erfolgt mit Bescheid des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Der Antrag auf Zuteilung 
aus der Reserve ist binnen sechs Wochen nach der anlagenrechtlichen Genehmigung, bei Anlagen, die 
zum Zeitpunkt der Kundmachung dieses Bundesgesetzes bereits über eine anlagenrechtliche 
Genehmigung verfügen, binnen sechs Wochen nach der Kundmachung zu stellen und hat Angaben 
gemäß Abs. 1 letzter Satz lit a, c und d sowie gemäß § 5 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Angaben zum Zeitpunkt 
der voraussichtlichen Inbetriebnahme zu enthalten. Dem Antrag ist der anlagenrechtliche 
Genehmigungsbescheid beizufügen. Die Anträge auf Zuteilung aus der Reserve sind nach dem Datum der 
Erlassung der anlagenrechtlichen Genehmigung zu reihen. Die Zuteilungsverordnung hat nähere 
Regelungen über die Vergabe dieser Emissionszertifikate vorzusehen, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
jene neuen Marktteilnehmer, die am Anfang der jeweiligen Periode eine Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 
erhalten, einen größeren Bedarf an Emissionszertifikaten haben. Aus der fixen Reserve von 1 v.H. sind 
Emissionszertifikate zuzuerkennen, solange die Reserve über Emissionszertifikate verfügt. In der 
Zuteilungsverordnung ist zumindest ein Stichtag vorzusehen, an dem die verbleibenden 
Emissionszertifikate am Markt verwertet werden. Die Erlöse sind für Klimaschutzmaßnahmen gemäß 
dem Umweltförderungsgesetz zu verwenden.“ 

13. In § 15 entfällt die Wortfolge „ , sofern die Europäische Kommission dem zustimmt“. 

14. In § 16 Abs. 1 entfällt der letzte Satz. 

15. Nach § 17 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt: 
„(1a) Falls nach der Aufhebung eines Zuteilungsbescheids durch einen Gerichtshof des öffentlichen 

Rechts die Erlassung eines neuen Bescheides nicht vor dem nächsten Stichtag für die Buchung der 
Emissionszertifikate auf das Konto des Anlageninhabers erfolgen kann, ist die Buchung auch ohne 
rechtskräftigen Zuteilungsbescheid vorzunehmen. Allfällige fehlende Emissionszertifikate sind nach 
Erlassung des neuen Zuteilungsbescheides auf das Konto für die Anlage zu buchen, allfällige 
Überschüsse sind vom Anlageninhaber nach Erlassung des neuen Zuteilungsbescheides zurückzugeben.“ 

16. § 17 Abs. 4 lautet: 
„(4) Die Inhaber von Anlagen, die gemäß § 13 Abs. 1 im Zuteilungsplan berücksichtigt wurden oder 

eine Zuteilung aus der Reserve gemäß § 13 Abs. 5 erhalten haben, sind verpflichtet, die tatsächliche 
Inbetriebnahme der Anlage dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft zu melden. Abweichend von Abs. 1 ist die Buchung der Emissionszertifikate innerhalb 
von vier Wochen nach dem Einlangen dieser Meldung zu veranlassen. Wenn die Anlage nicht in dem 
Jahr vor oder während der Zuteilungsperiode in Betrieb genommen wird, den sie gegenüber dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Zuteilungsverfahren 
angegeben hat, werden die Emissionszertifikate, die für dieses und die Jahre vor der tatsächlichen 
Inbetriebnahme zugeteilt wurden, der Reserve gemäß § 13 Abs. 5 zugeführt.“ 

17. Nach § 28 wird folgender § 28a samt Überschrift eingefügt: 
„Neuerlassung von Zuteilungsverordnung und Zuteilungsbescheiden 

§ 28a. (1) Wird die Zuteilungsverordnung für eine Periode durch ein Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes aufgehoben, so hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
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und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit in 
Anwendung der §§ 12 und 13 unverzüglich mit Verordnung mit Wirkung für die betreffende Periode die 
Gesamtzahl der Emissionszertifikate, die für diese Periode zugeteilt wird, die Reserve und den Stichtag 
sowie den Prozentsatz der Zuteilung, bis zu dem die Anlageninhaber zertifizierte Emissionsreduktionen 
zur Erfüllung ihrer Verpflichtung gemäß § 18 verwenden dürfen, und die Zuteilung der 
Emissionszertifikate festzulegen. § 13 Abs. 4 ist nicht anzuwenden. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat mit 
Bescheid den Anlagen, deren Zuteilungsbescheide durch ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs oder 
des Verwaltungsgerichtshofs aufgehoben wurden, die Emissionszertifikate, die sich für sie aus der gemäß 
Abs. 1 oder gemäß § 13 erlassenen Zuteilungsverordnung ergeben, für die verbleibende Periode nach 
Aufhebung der Zuteilungsbescheide zuzuteilen. § 13 Abs. 3 und 4 sind nicht anzuwenden. Die von den 
Beschwerden nicht betroffenen Zuteilungsbescheide bleiben aufrecht.“ 

18. § 29 Abs. 2 lautet: 
„(2) Mit der Vollziehung des § 2 Abs. 2, des § 10 Abs. 1 vierter Satz, des § 13 Abs. 1 und 4 und des 

§ 28a Abs. 1 ist der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit betraut.“ 


